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Ort/Datum:    Für den Verein:   Mieter: 

 

_______________________ ________________________ _____________________ 

 Vertragsgegenstand (Stand 01.01.20) 

§ 1 
Der Ortsbürgerverein (= Verein) ist Hauptnutzer der Räumlichkeiten im Erdgeschoss des 
Friedrich-Hempen-Dorfgemeinschaftshauses. Er übt das Hausrecht aus. Der Veranstalter ist 
der Mieter. 

§ 2 

Die Räumlichkeiten, Einrichtungsgegenstände, Geräte und der Außenbereich nebst Zuwe-
gungen sind pfleglich zu behandeln und Beschädigungen zu vermeiden. Unnötiger Lärm ist 
unbedingt zu vermeiden. Den Hinweisen und Anordnungen des Vereins ist insoweit Folge zu 
leisten. Dafür steht der Mieter ein. 

§ 3 

Die Art sowie der Umfang der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses ergibt sich aus dem 
Veranstaltungsbuchungsprotokoll, welches Bestandteil des Vertrages ist. Für Schäden aus 
der Überschreitung haftet der Mieter. Insbesondere hat der Mieter die geltenden Vorschrif-
ten der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Corona-Virus zwingend einzuhalten. Bei Verstößen haftet aus-
schließlich der Mieter. 

§ 4 

Bei der Überlassung der Räumlichkeiten gilt das aktuelle Bestandsverzeichnis als akzeptiert.   
Der Bestand kann vorab persönlich in Augenschein genommen oder auf Anforderung zuge-
sandt werden. Das Verzeichnis ist dann die Grundlage für die Abrechnung nach Beendigung 
der Veranstaltung.  

§ 5 
Das vereinbarte Nutzungsentgelt ist mindestens eine Woche vor Mietbeginn zu zahlen. Bei 
nicht erfolgter Zahlung behält sich der Verein vor, den Vertrag einseitig zu kündigen.  

§ 6 

Nach dem Abschluss der Veranstaltung und der Rückgabe der Räume sind die Bestände ab-
zugleichen, Fehlmengen hat der Mieter zu bezahlen. Sind die Räume nicht im vereinbarten 
Zustand, tritt der Mieter für die Beseitigung dieser Schäden ein bzw. leistet Schadensersatz 
an den Verein. 

§ 7 
Für die ordnungsgemäße Einhaltung der Regelungen des Hygienekonzepts des Fried-
rich-Hempen-Hauses ist ausschließlich der Mieter zuständig.  
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